
Vereinbarung über eine Jugendspielgemeinschaft (JSG) 

 
 
 

1. Vereine: 
 Für das Spieljahr 2023/2024  vereinbaren für den Punktspielbetrieb in den jeweiligen 
 Altersklassen der Junioren und Juniorinnen die Vereine: 
 
 
 A )       B )        
  
 
 C )       D )        
 
 
 E )        

 

 eine Jugendspielgemeinschaft für die  ( zutreffendes ankreuzen ) : 
 
 

   JUNIOREN / JUNIORINNEN   

 A B C D E F 

             
 
 
 
 

2. Namen :  

 Die Jugendspielgemeinschaft führt den Namen : 
 
  
               
               
 
 

3. Spielorte : 
 Die Spielorte der JSG sind für die einzelnen Mannschaften : 
 

 A 1 Jun. in:      A 2-Jun. in:      

 

 B 1-Jun. in:     B 2-Jun. in:      

 

 C 1-Jun. in:     C 2-Jun. in:      

 

 D 1-Jun. in:     D 2-Jun. in:      

 

 E 1-Jun. in      E 2-Jun. in:      

 

 F 1-Jun. in:      F 2-Jun. in:       

 
  
 

  
4. Verantwortlichkeit : 
 Für die satzungs- und ordnungsgemäße, sowie die finanzielle Abwicklung obiger JSG ist für 
 alle Mannschaften allein verantwortlich gegenüber dem KJA, der Verein: 
 
                
                
 

  



5. Bestätigungen : 
 Unterschriften der an der JSG beteiligten Vereine vom:  Datum:      
 

A)        B) 

Verein:        Verein:        
 
 
1.Vors.        1.Vors.        
 
 
Schatzm.       Schatzm.       
 
 
VJL:        VJL:        
 
 
 
Stempel:       Stempel:       
 
 
 

C)        D)       
  
Verein:        Verein:        
 
 
1.Vors.        1. Vors.        
 
 
Schatzm.       Schatzmeister       
 
 
VJL:        VJL        
 
 
 
Stempel:        
 
 
 

E) 

Verein:        
 
 
1.Vors.         
 
 
Schatzm.        
 
 
VJL:         
 
 
 
Stempel:        
 
 
 
 
 

2- fach zurück 2- fach zurück 2- fach zurück 2- fach zurück 


